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Biicher und Zeitschriften

Der General. General Henri Guisan und das eidgenbssische Volk.- Ein Buch der Erinnerung und
des Dankes. Zusammengestellt von Mitarbeitern der Illustrierten «Die Woche» und des Walter-
Verlages. Herausgegeben im Zeitschriften-Verlag Otto Walter AG., Olten. Fr, 3.80.

Im reich illustrierten, im Walter-Verlag erschienenen Erinnerungsbuch erleben wir nochmals in
sehr eindriicklicher Darstellung die Kriegsjahre 1939 bis 1945, Wie im Film rollt das Geschehen
jener Tage voriiber: die drohenden Sturmzeichen, die Katastrophe, der Krieg an der Grenze, der
Armeerapport auf dem Riitli, der Ausbau der Festung Schweiz, das Ende des «Dritten Reichesy,
das letzte Jahr des Aktivdienstes, Guisans Abschied von der Armee — und dann am 12. April 1960
der letzte Gruss, den das Schweizervolk seinem toten General entbot, Henri Guisans grosste Lei-
stung war die Verwirklichung des Réduit-Gedankens. Ziel und Grundsatz unserer Landesverteidi-
gung waren fortan, unsern Nachbarn zu zeigen, dass ein Krieg gegen die Schweiz ein langwieriges,
kostbares Unternehmen wire und dass ein Angreifer, wenn iiberhaupt, nur total zerstérte Alpen-
ibergdnge in seine Hiande zu bringen vermichte. General Guisan war aber nicht nur ein hervor-
ragender Militdr, er war vor allem auch ein edler Mensch. Oberstkorpskommandant Nager, Kom-
mandant des 2. AK, schreibt im Vorwort: «Seine Gesinnung und Haltung miissen in uns allen
fortleben und weiterwirken, wenn wir die kiinftigen Gefahren bestehen wollen.»

Das graphisch ausserordentlich gediegen gestaltete Blichlein enthidlt eine Fille ausgezeichneter
Photoaufnahmen, die durch einen auf das absolut Notwendige beschrankten Text kommentiert
werden. Der mehrfarbige Einband zeigt den General als jene sympathische Personlichkeit, wie sie
in unserer Erinnerung weiterleben wird. Z.

Pflichten ausser Dienst -
ausserdienstliche Tatigkeit

-er. Unter dem Titel IV. Besondere Rechie und Pflichten des Wehrmannes werden im Dienst-
reglement der schweizerischen Armee im 2. Abschnitt, in den Ziffern 214—227, die Pflichten ausser
Dienst behandelt. Dort ist zu lesen, dass der Wehrmann auch ausser Dienst eine Reihe von Pflich-
ten hat, die mit seiner militdrischen Stellung zusammenhingen. Dazu gehoren die Befolgung der
Kontrollvorschriften, das Bestehen der obligatorischen Schiessiibungen und Inspektionen, der
Unterhalt der Mannschaftsausriistung, des Dienstpferdes, Fahrrades oder Motorfahrzeuges.

Wenn wir uns an dieser Stelle einmal mit diesen Bestimmungen des Dienstreglementes ausein-
andersetzen, so geschieht dies deshalb, weil wir der Ansicht sind, dass auch bei unsern Lesern ab
und zu dariitber Unklarheit herrscht. Selbstverstindlich miissen wir voraussetzen, dass alle einmal
liber diese Punkte des Dienstreglementes orientiert worden sind, sei es in der Rekruten-, Unter-
offiziers-, Fourier- oder gar Offiziersschule. Aber auf die Gefahr hin, schon Bekanntes zu wieder-
holen, tun wir dies mit dem Hintergedanken, dass sich manch einer wieder einmal dariiber selbst
Rechenschalt gibt, ob er tatsidchlich seinen Pflichten als Wehrmann nachkommt; nicht weil es das
Dienstreglement so vorschreibt, sondern weil sein personlicher Stolz es von ihm verlangt.

Alljahrlich hat sich der Wehrmann rechtzeitig auf Grund der Plakatanschldge oder durch Anfrage
beim Sektionschel seines Wohnortes zu vergewissern, wann und wo er zu seinem Wiederholungs-
kurs, zu andern Kursen im Truppenverband oder zur Ausriistungsinspektion einzuriicken hat, Er
bereitet seine Ausriistung auf das Einriicken vor und priift, ob sie vollstindig und in gutem Zustand
ist. Fehlende oder beschiddigte Ausriistungsgegenstinde hat er vor dem Einriicken zu ersetzen oder
reparieren zu lassen. Insbesondere sind zu enge Kleidungsstiicke mindestens vierzehn Tage vor dem
Einriicken dem néchstgelegenen kantonalen Zeughaus zur Abdnderung oder zum Umtausch zuzu-
stellen.
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Grundsitzlich kann bei der Mobilmachung kein Umtausch von Gegenstiinden der Mannschafts-
ausristung und keine Abgabe von Ordonnanzschuhwerk stattfinden.

Gesuche um Dispensation oder Dienstverschiebung dirfen nur in dringenden Fillen gestellt wer-
den. Die Gesuche von Unteroffizieren und Mannschaften sind unter Beilage des Dienstbiichleins
der Militarbehorde des Einteilungskantons, Gesuche von Offizieren ohne Dienstbiichlein aul dem
Kommandodienstweg, einzureichen. Einzelheiten finden sich in der jeweiligen Verfiigung des
Eidgenossischen Militdrdepartements iiber die Erfilllung der Wiederholungskurspflicht.

Eine Dispensation von Kursen im Truppenverband erfolgt nur aus wichtigen Griinden. Dispen-
sationsgesuche aus gesundheitlichen Griinden missen von einem verschlossenen Arztzeugnis
begleitet sein.

Fir die Form der Gesuche gelten die Vorschriften gemiss DR Ziff. 205,

Bei Wechsel des Wohnortes hat sich der Wehrmann unter Vorweisung des Dienstbiichleins beim
Sektionschef am bisherigen Wohnort abzumelden und beim Sektionschef am neuen Wohnort
innert acht Tagen anzumelden. Wohnungswechsel innerhalb der Gemeinde ist ebenfalls zu
melden,

In Stiben und Einheiten eingeteilte oder dahin abkommandierte Dienst- und Hilfsdienstpflichtige
haben iiberdies jede Anderung ihrer Postadresse ihrem Kommandanten sofort schriftlich zu melden
(vorteilhaft und zu begriissen ist in unserem Falle auch eine entsprechende Meldung beim fachtech-
nischen Vorgesetzten: Fourier, Qm., Rgt. Qm. oder KK). Diese Vorschrift gilt nur fiir Adressinde-
rungen innerhalb des Gebietes der Eidgenossenschaft. In gleicher Weise benachrichtigen die
Kommandanten ihre meldepflichtigen Untergebenen iiber eigene Adressinderungen.

Wehrminner, die sich fiir die Dauer von mehr als drei Monaten ins Ausland begeben wollen,
haben beim Kreiskommando des Wohnortes um Auslandurlaub nachzusuchen. Offiziere haben
derartige Gesuche an die zustindige kantonale oder eidgentssische Militdrbehorde zu richten. Uber
die weitern Details, den Auslandurlaub betreffend, orientiert Ziff. 220 des DR.

Alle Weisungen der zustindigen Militdrbehorden sind auch ausserdienstlich genau zu befolgen.

Die Kommandoinhaber erledigen ausser Dienst die laufenden Dienstgeschifte. Erwidhnen mochten
wir in diesem Zusammenhang, dass auch nebst den in Ziff.224 DR erwihnten Geschiften, die Wei-
terleitung von neuen Reglementen, Dienstvorschriften usw. an die Untergebenen, sowie die zusitz-
liche Bestellung von weiteren Exemplaren fiir die {iberzihlig Eingeteilten, zu den Obliegenheiten
der Kommandanten gehort, damit die Untergebenen ihrerseits wieder ihren Pflichten nachkommen
konnen,

Unsern Fourieren mochten wir wieder einmal in Erinnerung rufen, dass die Kommandanten
gemiss Ziff. 225 des DR berechtigt sind, fiir die Erledigung der ausserdienstlichen Kommando-
geschifte die Wehrmanner ihrer Stibe und Einheiten zur Mithilfe heranzuziehen, insbesondere
auch fiir Angelegenheiten rein administrativer oder fachtechnischer Natur.

Die Kommandanten sind ferner berechtigt, ihren Offizieren und Unteroffizieren im Hinblick auf
bevorstehende Dienste zu deren Ausbildung dienstliche Aufgaben ausser Dienst aulzutragen.

Die Ziffern 226 und 227 DR befassen sich mit dem Kommandowechsel und den Pflichten neu
eingeteilter Offiziere.

Unsere Orientierung wire aber nicht vollstindig, wenn wir nicht die Zifler 223 des Dienstregle-
mentes wortlich zitieren wiirden:

«Fiir die Vorgesetzten, insbesondere fiir die Offiziere, bestehen erweiterte ausserdienstliche Pflich-
ten. Alle Kader sind verpflichtet, so vorbereitet in den Dienst einzuriicken, dass sie ihrer Aufgabe
in jeder Beziehung, auch korperlich, gewachsen sind. Sie sollen sich ferner soweit als moglich an
der ausserdienstlichen Ausbildung beteiligen.»
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Manche Leser werden sich fragen, warum wir gerade diesen Punkt als Abschluss unseres Artikels
gewihlt haben. Nein, was schreiben wir da «manche»? es miissen sogar viele sein! Liebe Leser,
fragt einmal eure ‘Sektionsvorstinde oder die technischen Organe eurer Sektionen! Ihr werdet
beziiglich Beteiligung an der ausserdienstlichen Titigkeit betriibliche Antworten erhalten. Wir
wissen, dass auch andere militdrische Verbiinde die gleichen Sorgen haben. Lange nicht alle Mit-
glieder, geschweige denn die Nichtorganisierten, nehmen es mit ihren Pflichten betreffend ausser-
dienstliche Aus- und Weiterbildung so ernst, wie sie es eigentlich sollten, Oder sind Sie etwa der
Ansicht, dass mit der Mitgliedschaft in irgendeinem militdrischen Verein der Pflicht Geniige
getan ist? Es ist fiir uns ein schwacher Trost, zu wissen, dass es andernorts ebenfalls hapert. Selbst-
verstindlich kennen auch wir die mannigfaltigpen andern Interessen, die gerade junge Leute heute
haben, welche aber die ausserdienstliche Weiterbildung bitter ndtig hitten. Fur die Sektions-
vorstinde und deren technischen Organe ist es eine schone, aber grosse Aufgabe, gerade diese
jungen Kameraden, die alle Jahre zu ihrem Wiederholungskurs einriicken miissen, fiir die ausser-
dienstliche Tatigkeit zu gewinnen. Wir sind davon tiberzeugt, dass die Sektionen wihrend des
Jahres eine eifrige Aktivitit an den Tag legen, diese aber oft durch niedrige Teilnehmerzahlen
an den Veranstaltungen, schlecht belohnt wird. Wenn wir der Ursache auf den Grund gehen,
werden wir recht bald sehen, dass auch von den Sektionsvorstanden sicher nicht alle Moglich-
keiten ausgeschopft werden, um gerade die jungen, neu in unsern Verband eingetretenen Kamera-
den fiir die Teilnahme an ausserdienstlichen Ubungen anzuspornen und zu gewinnen. Das Mittel
der persinlichen Fiithlungnahme, wobei wir nicht nur die schriftliche Aufnahmebestdtigung in
den Verband meinen, ist immer noch eines der besten. Wir glauben, dass bestimmt jene Kamera-
den, die bereits jetzt schon eifrige Sektionsmitglieder sind, sich dazu gewinnen lassen wiirden, die
neuen Kameraden durch personlichen Kontakt der ausserdienstlichen Tatigkeit zuzufithren. Sache
der technischen Organe ist es dann wieder, die ausserdienstlichen Ubungen so interessant wie nur
moglich zu gestalten, dass die Teilnehmer begeistert werden. In den letzten Jahren haben ja gerade
die technischen Leiter in verschiedenen, von der Zentraltechnischen Kommission durchgefiihrten
Kursen ganz hervorragende Anregungen und Unterlagen erhalten, die es zu niitzen gilt,

Aber alles hilft nichts, wenn sich unsere Mitglieder nicht bis zum letzten Mann positiv zu unserer
Sache einstellen. Es will uns scheinen, dass eine Demonstration aller Verwaltungsfunktionare der
Armee in Bezug aul die ausserdienstliche Titigkeit am Platze wire, Es wiirde uns freuen, wenn
sich wenigstens die Rechnungsfithrer aller Grade und alle tibrigen Verpflegungsfunktionire einen
innern Ruck geben und sich sagen wiirden, in Zukunft etwas fir die ausserdienstliche Weiter-
bildung, und diejenigen, die bereits etwas tun — noch mehr — zu leisten, und zwar nicht nur
durch Bezahlung von Jahresbeitrigen. Jedes Mitglied mache es sich zum Grundsatz, nach Maglich-
keit wenigstens eine ausserdienstliche Ubung im Jahr zu besuchen, sei es nun bei einer Sektion

unseres Verbandes, des VSFG, der SVOG oder des Militiarkiichenchef-Verbandes.

Wir unsererseits werden unser Mboglichstes tun, um allen unsern Lesern auf fachtechnischem
Gebiet, aber auch an allgemeinem militdrischem Wissen, ein Maximum zu bieten. Das alles niitzt
aber nichts, wenn die Rechnungs- und Verpflegungsfunktioniire ihr Riistzeug Fir die Dienstpraxis
nicht durch den Besuch von ausserdienstlichen Veranstaltungen unserer <hellgriinen» Verbinde
erganzen und vertielen.

Behelfe fiir Rechnungsfiihrer

-er. In den beiden vorangegangenen Nummern unserer Zeitschrift orientierten wir unsere Leser
tiber wichtige Punkte der Truppenhaushaltfithrung, insbesondere liber die Aufstellung von Ver-
pflegungsplinen und Kostenberechnungen, Nachdem auch sehr viele Quartiermeister zu unserem
regelméassigen Leserkreis gehoren, veroffentlichen wir nachstehend mit Bewilligung des Oberkriegs-
kommissariates ein Merkblatt aus der neuen Quartiermeisteranleitung, das zu einer griindlichen
Kontrolle der Verpflegungspline und Kostenberechnungen der untergebenen Rechnungsfiihrer
beitragen und diese Arbeit erleichtern soll.

377



	Pflichten ausser Dienst - ausserdienstliche Tätigkeit

